
Hausordnung der VS Prebuch

I

Folgender Verhqltenskodex gili für olle om Schulleben Beteiligten:
Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und sonstige Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter
der Schule, sowie die Eziehungsberechtigten...
...verstehen sich ols Mitglieder einer Bildungs - und Eziehungsportnerschoft,
...ochten und respektieren die Persönlichkeit und Würde onderer,
...pflegen einen wertschötzenden und respektvollen Umgong miteinonder,
...gehen ochtsom und verontwortungsbewusst mit Nöhe und Distonzum,
...respektieren die persönlichen Grenzen onderer
...unterlossen verbole oder nonverbole Verholtensweisen, welche die Würde

onderer verletzen,
...nehmen jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wohr und reogieren

ongemessen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler und
...unterbinden diskriminierendes und gewolttötiges Verholten in Wort,

Schrift oder Toi.

2.
Der Unterricht beginnt um 07:45 Uhr. Die Aufsichtspflicht der Lehrpersonen beginnt um
02:30 Uhr. Die Beoufsichtigung der Kinder vom Eintreffen des Busses um
co 7:20 Uhr bis zum Beginn der Aufsichtspflicht, erfolgt durch die Schulwortinnen.

a
J

Die Schülerinnen und Schüler betreten dos Schulhous durch den hofseitigen Eingong
Jede Klosse hot ihren Gorderobenbereich. Wöhrend sich die Kinder
im Schulhous oufholten, trogen sie Housschuhe.

4.
Die große Pouse douert von 09:30 Uhr bis 09:50 Uhr. Sie dient der Bewegung und wird
noch Möglichkeit im Freien obgeholten. BeiSchlechtwetter bleiben die Schulkinder
mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer in der Klosse.

5
Dos Loufen ist ousschließlich im Turnsool erloubt

6 Schülerinnen und Schülern ist die Nutzung von Mobiltelefonen, Smortwotches und
vergleichboren elektronisches Geröten in der Schule, im dislozierten Unterricht und bei
Schulveronstoltu ngen verboien.

7
Aus Sicherheitsgründen werden die Fenster nur gekippt
Fenster dürfen nur von Lehrpersonen geöffnet werden.

8
Bei Unterrichtsende werden die Klossenzimmer oufgeröumi verlossen.
Auch im Gorderobenroum und in den Nebenröumen wird Ordnung geholten

9

Noch Unterrichtsende werden die Schulkinder von der jeweiligen
Lehrperson in den Gorderobenroum geführt und bis zum Verlossen des
Schulhouses beoufsichtigt. Domit endet die Aufsichtspflicht der Lehrpersonen

l0 Beschödigungen im Schulhous und im Schulgelönde werden gemeldet

11.
Wenn ein Kind vom Unterricht fernbleibt, ist dies innerholb von drei
Togen der Schulleitung telefonisch oder schriftlich mitzuteilen.

t2.
ln unserer Volksschule wird die gonztögige Schulform in getrennter Abfolge
ongeboten. Je noch Bedorf werden Kinder von Montog bis Freitog von
I 1 :30 Uhr bis l8:00 Uhr betreut.


